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System DOM ix 5 DAS
Euro- Patentnummer PS-0360462, Laufzeit bis 2009

Schließwerk / Schlüsseltechnik

· bis zu 18-fache Schließberechtigungsabfrage je Schlüssel

· Horizontale Schlüsselführung

· Je Schließseite 5 druckgelagerte, massive Zuhaltungen, axial angeordnet

· Bestehend aus 10 sektional abgestuften Kern- und Gehäusestiften, Material Hartbronze / Stahl

· Inklusive zwei Simulations-Zuhaltungen  

· Massive Stiftzuhaltungen mit einem  Mindestdurchmesser von 3mm

· Kleinste Sperreinheit über die Stiftzuhaltungen, massiver Vollstift mit einer Mindesthöhe von 0,8 mm  

· Taillierte Kernstifte mit Führungsfeder und Blockierfräsung

· Rotationssichere Hub-Stiftsteuerung durch Führungskanten an Kern- und Gehäusestiften

· Bis zu 12 zwangsgeführte, massive Revisionsstifte, in zwei Ebenen, vertikal und horizontal, 

angeordnet.

· Gewölbter Kernkopf mit horizontaler Kernkopfnut  zur kraftschlüssigen Übertragung der 

Drehmomente beim Schließen und Öffnen

·       Einteiliger Schließbart aus Sinterstahl

· Einteiliges Zylindergehäuse massiv Messing, Oberfläche mehrstufig galvanisch behandelt, hoher 

Korrosionsschutz

· Zylinderkern massiv Messing, einteilig, mit einem Mindestdurchmesser von 13 mm

· Wendeschlüssel aus Neusilber, korrosionsfrei, mit zwei unabhängig voneinander wirkenden 

Profilsegmenten – horizontalem Grundprofil und zwei vertikalen Stegprofilen

· Schlüsselspitze mit Führungsnut und  Sperrampe

· Muldenbohrungen mit optimierten Winkelschnitten der Flankenwinkel

Serienmäßige Sicherungseinheiten

· ( ANS ) Abtast-, Aufsperr- und Nachschließsicherungen

Taillierte Kernstifte, Simulationszuhaltungen

· ( BSK II ) Bohrschutzklasse

Zuhaltungsstifte aus Stahl mit Hartbronzemantel, mehrebig gelagerte Stahlstifte in Zylindergehäuse und Zylinderkern

· KZS ( Kernziehschutz )

5 massive Stiftzuhaltungen mit einem Mindestdurchmesser von 3 mm
 

Optional lieferbare zusätzliche Sicherungseinheiten

· ( BSK III ) Bohrschutzklasse 

Eingelassene Stahlkerne im 2. Zuhaltungspaar und mehrebig gelagerte gehärtete Stahl- und Hartmetallkörper in Zylindergehäuse und Zylinderkern

· ( ZAS ) ZylinderAbreißSchutz

Im Zylindergehäuse eingelagerter Panzerring

Zusätzliche technische und verfahrenstechnische Vorbemerkungen (ZTV) 


I.
Schließanlagenart / Schließanlagensystem

(1) Dieser Ausschreibung zugrunde liegt die Lieferung und Montage einer

(*
Zentral Schließanlage

(
Zentral-Hauptschlüsselanlage

(
Hauptschlüsselanlage

· General-Hauptschlüsselanlage

*) gültige Schließanlagenart ankreuzen

(2) Ausgeschrieben wird das System DOM ix 5 DAS, bzw. gleichwertiges:

(3) Die im eigentlichen Leistungsverzeichnis beschriebenen Produkte sind ausgeschrieben auf der Basis der jeweils gültigen System

(4) Zur Planungs- und Investitionssicherheit müssen in jedem Fall folgende Punkte gewährleistet sein:

· Die Systemkombination von Tür- und Möbelzylinder innerhalb einer Schließanlage

· Das nachträgliche Aufrüsten der Schließanlage mit elektrischen und elektronischen Schließeinheiten auf der Basis, wahlweise Batterie – oder Netzbetrieb.

· Der Austausch der mechanischen Schließeinheit gegen eine elektronische Schließeinheit – ohne Umbauarbeiten an der Tür o.ä.- innerhalb eines Offline-Betriebes

· Die Schließfähigkeit von rein mechanischen, mechanisch elektronischen und rein elektronischen Schließeinheiten über einen Schlüssel, ermöglicht durch die Integration der Passiv-Transponder-Technik   in die Schlüsselreide 

· Der Passiv-Transponder muß in verschiedenen Bauweisen intregiert werden können, der Leseabstand muß variabel sein.

(5) Die angebotenen Systeme und Einzelprodukte müssen dem Stand der Technik entsprechen.

(6) Die angebotenen Systeme und Einzelprodukte müssen darüber hinaus in Qualität, Auslegung 

und Sicherheitsgrad den Maßstäben einer industriell gefertigten Schließanlage entsprechen.

(7) Die Produzenten müssen nach ISO9000ff zertifiziert sein. Auf Verlangen ist die  

Zertifizierungsurkunde nachweisen.

(8) Der gesamte Verwaltungs- und Produktionsablauf muß durch entsprechende Verfahrens- und  

Arbeitsanweisungen innerhalb der ISO 9000ff lückenlos dokumentiert und abegewickelt werden.

(9) Die in dem Leistungsverzeichnis angegebenen Merkmale hinsichtlich Qualität, konstruktivem 

Aufbau und Werkstoffen werden zwingend gefordert.

(10) Bei Alternativangebote trifft den Bieter die Beweispflicht der Gleichwertigkeit

(11) Alternativangebote werden nur zugelassen, wenn sie hinsichtlich Qualität, konstruktivem 

Aufbau und Werkstoffkompatibilität mindestens gleichwertig sind.

(12) Mehrkosten für beispielsweise doppelte Schließplanerstellung oder

     andere Kosten gehen zu Lasten des Anbieters.

II . Technische Grundanforderungen 

(1) Grundlage für das Angebot, die Leistungserstellung und Abrechnung sind die für die Ausführung von Schließanlagen zum Termin der Angebotsabgabe und Ausführung gültigen Vorschriften, Normen und Richtlinien. Hierzu zählen insbesondere:

· EN 1303         05/98

· DIN 18252      09/99

jeweils in der gültigen Fassung.

Neben den beschriebenen, systembedingten technischen Merkmalen, gelten weiterhin folgende technische und verfahrenstechnische Vorgaben: 

(2) Die Schließanlagenberechnung muß zwingend nach einem EDV-geführten, algorithmischen Verfahren erfolgen

(3) Die Anlagenberechnung und der Anlagenaufbau hat so zu erfolgen, daß bei Schließversuchen mit nicht passenden Schlüsseln einer unteren Hierarchieebene das Sperren über mindestens eine massive Sperreinheit erfolgt. 

(4) Die notwendigen Schließvariationen der Schließanlage müssen zweistufig, über Sektionsteilung der Zuhaltungen,  sowie Revisionsstifte, erfolgen.

(5) Zur Sicherstellung notwendiger Festigkeitswerte, muß die kleinste Sperreinheit  ein massiver Vollstift sein.

(6) Zur Abwendung von axialen Verdrehungen der Zuhaltungen beim  Einführen der Schlüssel und zur Hubstabilisierung, müssen die Zuhaltungen eine Hilfskonstruktion aufweisen, die eine rotationsfreie Hub-Stiftsteuerung gewährleisten.

(7) Zur Absicherung gegen gängige, mechanische und / oder elektrische Abtast- und Öffnungsmethoden müssen die Zuhaltungen mindestens zweireihig, versetzt zueinander angeordnet sein.

(8) Zum Schutz gegen gängige und spezielle Einbruchsmethoden müssen alle Einzelzylinder innerhalb der Schließanlage – sofern sie nicht gesondert gekennzeichnet wurden – serienmäßig folgende Sicherungselemente aufweisen:

· ( ANS ) Abtast-, Aufsperr- und Nachschließsicherungen

Taillierte Kernstifte, Simulationszuhaltungen

· ( BSK II ) Bohrschutzklasse

Zuhaltungsstifte aus Stahl mit Hartbronzemantel, mehrebig gelagerte Stahlstifte in Zylindergehäuse und Zylinderkern

· KZS ( Kernziehschutz )

5 massive Stiftzuhaltungen mit einem Mindestdurchmesser von 3 mm

(9) Je nach Wunsch des Nutzers, müssen speziell gekennzeichnete Einzelzylinder innerhalb der Schließanlage optional mit folgenden Sicherungseinheiten ausgestattet werden können:

· ( BSK III ) Bohrschutzklasse 

Eingelassene Stahlkerne im 2. Zuhaltungspaar und mehrebig gelagerte gehärtete Stahl- und Hartmetallkörper in Zylindergehäuse und Zylinderkern

· ( ZAS ) ZylinderAbreißSchutz 
 

Im Zylindergehäuse eingelagerter Panzerring 

(10) Die genaue Bestimmung dieser zusätzlichen Sicherungseinheiten obliegt dem Bauherrn und muß bei der Schließplanerstellung berücksichtigt werden.

(11) Um dem individuellen  Bedarf des jeweiligen Nutzers entsprechen zu können, ist die Kombination von:

Normalkupplung

bei innen steckendem Schlüssel, soll der Zylinder von der anderen Seite nicht mehr schließbar sein

BDS Kupplung

der Schließzylinder muß von beiden Seiten gleichzeitig schließbar  sein – mit jedem passenden Schlüssel

Gefahren-Kupplung

bei innen steckendem Schlüssel darf der Schließzylinder nur von einem dafür gekennzeichnetem Schlüssel – dem Gefahrenschlüssel- schließbar sein

zu gewährleisten.

(12) Die Kernköpfe der Zylinder müssen konstruktiv so aufgebaut sein, daß während des Schließ- und Öffnungsvorganges eine kraftschlüssige  Übertragung der Drehmomente gewährleistet ist.

(13) Die Kompatibilität bzw. Erweiterung dieser Anlage mit elektronisch/mechanisch kombinierten Zylindereinheiten muß gewährleistet sein. Beim Einsatz von Elektronikzylindern ist aus Sicherheitsgründen zwingend darauf zu achten, daß nur solche Zylinder eingebaut werden, die im stromlosen Zustand nicht zusätzlich verriegeln. Das additive elektromechanische Sperrsystem des Zylinders muß zum Schutz vor Sabotage auf der Innenseite des Zylinders untergebracht sein.

Für die Steuereinheit dieser Elektronikzylinder ist die Möglichkeit einer Anbindung an eine Alarmanlage oder an sonstige akustische bzw. optische Signalgeber obligatorisch.

Die Installation der elektrisch/elektronischen Komponenten erfolgt unter Berücksichtigung der gültigen VDE-Bestimmungen .

Innerhalb der Kombination: Schließanlage mit Zutrittskontrollsystem, ist neben der Verwendung von mechanischen und elektronischen Schlüsseln, auch die Erweiterbarkeit und die Kompatibilität mit berührunglos arbeitenden Chipkarten und berührungslos arbeitenden Schlüsselanhängern im sogenannten Mischbetrieb zu gewährleisten.

Desweiteren muß der Schlüssel neben seiner Datenträgerfunktion innerhalb des Zutrittskontrollsystems eine weitere Kompatibilität zu Leseeinheiten (Zeiterfassungsterminal) eines Zeiterfassungssystems aufweisen, die mit berührungloser Lesetechnik arbeiten.

(sog. Proximity-Betrieb)

 Der Nachweis dieser Einsatzmöglichkeiten ( Zutrittskontrollsystem und Zeiterfassung ) ist unabhängig von LV-Texten und Leistungsbeschreibungen bei Angebotsabgabe zu erbringen.

(14) Die Sicherheit der Schließanlage insgesamt muß mindestens durch einen, urkundlich hinterlegten, konstruktiv bedingten, Zylinder- und Schlüsselschutz gewährleistet sein. 

Bei Abgabe von Alternativangeboten muß der Nachweiß erbracht werden.

(15) Darüber hinaus, ist eine lückenlose, EDV-geführte Anlagendokumentation, während der Nutzungszeit zu gewährleisten.

III
Liefergarantien

(1) Die Schließanlage muß, in Abhängigkeit von Funktionen,  insgesamt um 50% erweiterbar 

sein.

(2) Ersatz- und Ergänzungslieferungen müssen bis zu  20 Jahren nach Erstauslieferung gewährleistet sein.

Anlagendokumentation

(1) Funktions-, Gebäude- und/oder Schließpläne sind mit dem Bauherrn oder dessen Bevollmächtigten zu erstellen. Alle Pläne sind erst gültig, wenn sie in allen Details seitens des Bauherrn oder dessen Bevollmächtigten genehmigt wurden.

(2) Alle Schließplandokumentationen sind EDV-geführt zu erstellen und seitens des Herstellers zu archivieren. Dies trifft auch auf alle Vorgänge in der Nutzungszeit der Schließanlage zu. Die Dokumentation ist so durchzuführen, daß der jeweilige Eigentümer der Schließanlage aktuelle Datenbestände aus der Anlage, wie beispielsweise Schlüsselbestände etc., abrufen kann.

(3) Auf Verlangen sind dem Eigentümer gegen Berechnung Schließanlagendaten als Liefernachweis auf Papier als Datenträger, oder zur Integration in ein Schließanlagen-Verwaltungsprogramm, entsprechend DOM KEYOFFICE unter MS-Windows, netzwerkfähig, auf EDV-Datenträgern zur Verfügung zu stellen.

Das Schließanlagen-Vewaltungsprogramm muß mindestens folgende Bausteine beinhalten:

· Datenabfrage der Schließplandaten

· Schlüsselverwaltung

· Formular- und Bestellausdruck

· Schlüsselausgabe zeitbezogen

· Grundrißverwaltung

(4) Alle Dokumentationen sind seitens des Herstellers den versicherungstechnischen Vorschriften entsprechend aufzubewahren und dritten Personen nicht zugänglich zu machen. Der jeweils gültige Datenschutz ist zu gewährleisten.

(5) Auf Verlangen und gegen Berechnung, müssen geeignete Schlüsselschränke oder Schlüsseltresore  seitens des Herstellers mitgeliefert werden.

Zum Lieferumfang gehören auch anlagenspezifisch bedruckte Schlüsselschilder und Schlüsselanhänger.

Die Massenermittlung hierzu ergibt sich aus dem Schließplan. Die Einzelpositionen müssen im Leistungsverzeichnis gesondert aufgeführt werden.

(6) Bei der Auslieferung der Anlage ist dem Eigentümer oder dessen Beauftragtem eine komplette Anlagendokumentation mit folgenden Einzelelementen

· Schließplan zur Anlage

· Sicherungskarte

· Übergabeprotokoll

· Schlüsselausgabeliste

· Service-Vertrag

· Pflegehinweise

· Checkliste

zu übergeben.

Leistungs- und Lieferumfang

(1) Alle Zylinderschlösser etc. sind seitens des Herstellers nach neuesten technischen Gegebenheiten herzustellen, zu liefern und/oder über eine qualifizierte Fachfirma einzubauen.

(2) Erforderliche Typendefinitionen, Maßanpassungen, Längenbestimmungen u.ä. sind bei der Erstellung der Schließpläne zu ermitteln und mit dem Bauherrn oder dessen Beauftragten festzulegen.

(3) Die Zylinderschlösser sind seitens des Herstellers so zu kennzeichnen, daß die Kennzeichnung selber, Dritten keinen Einblick in die Schließhierarchie der Schließanlage und deren Einbauort gibt. 

(4) Übergeordnete Schlüssel dürfen als solche durch ihre Reidenform nicht erkennbar sein.

Auf Anforderung muß die Bezeichnung von übergeordneten Schlüsseln wahlweise in codierter Form, oder nach einem festgelegten Organisationschema möglich sein.

(5) Es muß gewährleistet sein, daß der jeweilige Eigentümer der Schließanlage, oder dessen Beauftragter, mit der jeweils gültigen Sicherungskarte über den Fachhandel beim Hersteller Ersatzschlüssel und Ersatzzylinder erhält.

(6) Die Leistung des Auftragnehmers umfaßt im einzelnen:

Lieferung und/oder Einbau der kompletten Schließanlage in Abstimmung mit dem Hersteller gemäß gültigem Schließplan.

Nicht eingebaute Zylinderschlösser bzw. alle Schlüssel der Einzelzylinder müssen dem Bauherren bzw. dessen Bevollmächtigten in übersichtlicher Form protokolliert zur Verfügung gestellt werden.

IV. Gültigkeit

Diese zusätzlichen technischen und verfahrenstechnischen Vorbemerkungen (ZTV) ersetzten alle bisher gültigen Vorbemerkungen der DOM Sicherheitstechnik.

Stand September 1999
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